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Kurztitel 

Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 138/1961 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 11 

Inkrafttretensdatum 

02.07.1961 

Index 

99/02 Personen- und Gütertransport auf der Straße 

Text 

A r t i ke l  11 

1. Der Absender hat dem Frachtbrief die Urkunden beizugeben, die für die vor der Ablieferung des 
Gutes zu erledigende Zoll- oder sonstige amtliche Behandlung notwendig sind, oder diese Urkunden dem 
Frachtführer zur Verfügung zu stellen und diesem alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

2. Der Frachtführer ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob diese Urkunden und Auskünfte richtig und 
ausreichend sind. Der Absender haftet dem Frachtführer für alle aus dem Fehlen, der Unvollständigkeit 
oder Unrichtigkeit der Urkunden und Angaben entstehenden Schäden, es sei denn, daß den Frachtführer 
ein Verschulden trifft. 

3. Der Frachtführer haftet wie ein Kommissionär für die Folgen des Verlustes oder der unrichtigen 
Verwendung der im Frachtbrief bezeichneten und diesem beigegebenen oder dem Frachtführer 
ausgehändigten Urkunden; er hat jedoch keinen höheren Schadenersatz zu leisten als bei Verlust des 
Gutes. 

Schlagworte 

Zollbehandlung 

Zuletzt aktualisiert am 

15.03.2023 

Gesetzesnummer 

10011341 
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